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Jn der Expedition des Couriers.

Der Conrierx. Jnſerate für den Courier werden an
genommen Jn Leipzig in der
Buchhandlung von H. Kirchner,
Univerſitätsſtraße, Gewandhaus Nr. 4.
Jn Magdeburg in der Creutz-
ſchen Buchhandlung, Breite-

weg No. 156.

Zeitung
und Land.

Redakteur Dr. Schadeberg

M 152. Halle, Sonnabend den 3. Juli 1847.
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Berlin. Sitzung der Stände- Kurie am 23. Juni.
egenſtand der Verhandlung waren die von der Herren-

urie zuruckgekommenen und dort eroörterten bekannten 8
ntraäge der Stande über die Verfaſſung. Der Herrenſtand
atte den 5. und 6. Antrag uüber den ſtaändiſchen Beirath

zu allen Steuern und uüber die Domänen unbedingt den
2., 4. und 8. Antrag mit Modifikationen und den 3.

ünd 7. gar nicht angenommen.
Hinſichtlich des erſten Antrags uber die zweijährige

Liederkehr des Landtags hatte die Herren Kurie die Bitte
Vorgeſchlagen, der König mochte die periodiſche Einberu-
fung des Vereinigten Landtags in einer von demſelben zu
beſtimmenden Friſt ausſprechen. Die Stände- Kurie trat
dieſem Beſchluſſe bei; es wurde mit Namensaufruf abge
Fimmt; 418 gegen 31 Stimmen traten dem Beſchluſſe bei.

all der Ausſchuſſe;
Der zweite Antrag der Stände lautete auf den Weg-

dagegen beantragte die Herren-
Furie, daß die Verordnungen vom 3. Februar uber den
Fereinigten Ausſchuß und deſſen Befugniſſe dahin ge
dert wurden, daß dieſem Ausſchuſſe in ſeinen Verhält
ſſen zu dem Vereinigten Landtage keine weitern Rechte
ingeräumt wurden, als ſolche dem ſtandiſchen Ausſchuſſe
er Provinziallandtage, dieſen letztern gegenüber, durch die
perordnung vom 21. Juni 1842 beigelegt waren und ſol-

Des näher aus den 2 und 4 hervorgeht. Die zur Pruü-
ung dieſes Antrags verpflichtete Abtheilung erklärte, das
Fonkluſum der Herren Kurie nur dahin zu verſtehen, un-
er den Befugniſſen der Ausſchuſſe konnten nur die ver-
Kanden werden, welche nur das Recht der Vorbereitung
Und Vorberathung fur den Vereinigten Landtag in ſich ent
Melten.u. Jn der darauf folgenden Debatte gab der Abg.

Vincke dem Konkluſum der Herren Kurie eine andere
Faſſung, woraus deutlich hervorging, daß die Wirkſamkeit
Der Ausſchüſſe keine andre ſein ſollte, als eine bloß vorbe-
Feitende und vorberathende. Mit dieſer Erlaäuterung ſtimm-
n die Stände beinahe einſtimmig dem Antrage des Her-
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Zu einer längern Debatte fuührte der Antrag der Her
Die Stände hatten nämlich

beſchloſſen:
a Se. Majeſtät den König zu bitten, Allergnädigſt aner-

kennen zu wollen daß nur mit Zuſtimmung des Vereinig-
ten Landtages Landesſchulden rechtskräftig kontrahirt wer
den können falls jedoch der unbedingten Anwendung die
ſes Geſetzes erhebliche Bedenken entgegenſtehen möchten,
dem Vereinigten Landtage eine darauf bezügliche Propoſi-
tion huldreichſt vorlegen zu laſſen, und ferner
Se. Majeſtät den König allerunterthänigſt zu bitten, Allergnä
digſt anerkennen zu wollen, daß nach der Verordnung vom 17.
Januar 1820 (Staatsſchulden betreffend), überhaupt kein
Staatsſchulden Dokument irgend einer Art daß weder ver
zinsliche, noch unverzinsliche, und deshalb auch keine Er-
klärungen von Schuldgarantieen ohne Zuziehung und
Mitgarantie des Vereinigten Landtages ausgeſtellt werden
durfen.

Die Herren Kurie hat dagegen dieſem Beſchluß nur dahin
modifizirt beizutreten beſchloſſen, Se. Königl. Majeſtät zu bitten

1) daß alle in Friedenszeiten zu kontrahirenden Staatsanleihen,
oder Staats-Revenüen zur

nicht anders, als mit Zu-
aufgenommen wer-

für welche Staatseigenthum
Sicherheit beſtellt werden
ſtimmung des Vereinigten Landtages
den ſollen.

2) Daß daſſelbe auch von Darlehnen in Kriegszeiten gelten
möge, ſo oft nach dem Ermeſſen Sr. Majeſtät die Einbe-
rufung des Vereinigten Landtages ohne Gefährdung des
Staats erfolgen kann.

3) Daß aber in den Fallen, wo bei einem zu erwartenden
oder bereits ausgebrochenen Kriege zur Beſchaffung des no
thigen außerordentlichen Geldbedarfs die vorhandenen Fonds
nicht ausreichen, deshalb Darlehne aufgenommen werden
muüſſen und nach dem Ermeſſen Sr. Majeſtät die Einberu-
fung des Vereinigten Landtags unausführbar iſt, Sr. Ma-
jeſtät das Recht vorbehalten bleiben möoöge, dergleichen An-
leihen ohne Zuziehung ſtändiſcher Organe rechtsgültig zu
kontrahiren.

S.
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4) Der H. 7 der Verordnung vom 3. Februar 1847 über die
Bildung des Vereinigten Landtags bleibt in Kraft.

Die einzelnen Petita in dieſem Beſchluſſe geben der Abthei-
lung zu folgenden gehorſamſten Vorſchlägen Anlaß.

Die Beſchlüſſe sub 1 und 2 bezwecken, daß alle Staats
Anleihen in Friedenszeiten, für welche Staatseigenthum und
Staatsrevenuen zur Sicherheit beſtellt werden, und eben ſo
die Darlehne in Kriegszeiten, wo die Einberufung der Stan-
de moglich iſt, unter gleichen Vorausſetzungen, nur mit Zu-
ſtimmung des Vereinigten Landtages, aufgenommen wer-
den ſollen.

Durch dieſen Beſchluß wurden aber die Zweifel eben welche
den Beſchluß zu der Bitte der Kurie der drei Stände hervorge-
rufen haben, namlich, daß nach dieſer Faſſung alle anderen Lan
desſchulden und Darlehne, fur welche Staatseigenthum und
Staatsrevenüen nicht ausdrücklich zur Sicherheit beſtellt ſind, ohne
Zuſtimmung des Vereinigten Landtages aufgenommen werden
könnten, in keiner Art beſeitigt ſein.

Aus dieſen Grunden kann daher die Abtheilung dieſe beiden
Beſchluſſe der Herren Kurie der hohen Verſammlung zur An-
nahme nicht empfehlen.

Da die Beſchlüſſe der Herren Kurie subh 3 und 4 nur
Modifikationen deſſelben Antrages ſind, und dieſer nach der An-
ſicht der Abtheilung nicht geſtellt werden kann, ſo können auch
dieſe Beſchlüſſe nicht weiter in Betracht gezogen werden ſondern
es wurde hiernach gar kein Antrag hinſichtlich des Staatsſchulden-
weſens an Se. Majeſtät gelangen.

Was den Beſchluß suh Nr. 3 anlangt,
nach welchem in Fällen des Krieges, wo es Sr. Ma-
jeſtät unmöglich iſt, den Vereinigten Landtag einzube-
rufen, Allerhöchſtdemſelben das Recht vorbehalten bleiben
möoöge, dergleichen Anleihen ohne Zuziehung ſtändiſcher
Organe rechtsguültig zu kontrahiren

ſo würde eventuell die Abtheilung einſtimmig kein Bedenken
tragen, dieſen Beſchluß der hohen Verſammlung zur Annahme
zu empfehlen, da es ihr nöthig erſcheint, daß auch der Fall
vorherbedacht ſein muß, wo eben der Staat in großer Gefahr,
es aber unmöglich ſein kann, die Vereinigten Stände zu kon-
voziren, gleichwohl aber die Aufnahme von Staatsdarlehnen
nothwendig iſt. Jn ſolchem Falle ſcheint es der Abtheilung
dringend geboten, eventuell einen Weg zu zeigen, der es dem
Gouvernement möglich macht, ſtets im verfaſſungsmäßigen
Wege zu bleiben und die Verfaſſung nicht verletzen zu müſ-
ſe n. Die Abtheilung würde ſich dieſem Petitum um ſo mehr
anſchließen, als ein Gleiches bereits früher der hohen Ver-
ſammlung von ihr vorgeſchlagen daſſelbe aber durch den Be
ſchluß der Kurie inſofern beſeitigt wurde, als durch die Bitte
um Vorlegung einer Allerhöchſten Propoſition, wie es in ſol-
chen Fällen zu halten ſei, ein Auskunftsmittel gefunden werden
ſollte.

Jn dieſem Beſchluſſe der Kurie der drei Stände iſt das
Bedürfniß anerkannt, eine ausdrückliche Beſtimmung für die-
ſen Fall zu beſitzen, und nur deshalb hält die Abtheilung die
Wiederholung dieſes eventuellen Vorſchlages für gerechtfertigt.

Der Punkt 4, die Aufrechthaltung des d. 7 der Verord-
nung vom 3. Februar 1847 über die Bildung des Vereinig
ten Landtages, würde eventuell gleichfalls der hohen Verſamm
lung zur Annahme gehorſamſt zu empfehlen ſein.

Er lautet:
»Jſt ein Darlehn in der im 6 bezeichneten Weiſe auf
genommen, ſo werden Wir, ſobald Wir das Hinderniß
der Berufung des Vereinigten Landtages für beſeitigt er
achten denſelben zuſammenberufen und ihm den Zweck
und die Verwendung des Darlehns nachweiſen laſſen.

Jch muß bei dieſem Gegenſtande gleichfalls erwähnen daß
die Abtheilung ſich auf den Standpunkt ſtellte, daß die Kurie
bereits früher einen Beſchluß gefaßt hatte, und daß nun wei-
tere Vorſchläge gemacht wurden, und ich muß darauf aufmerk-
ſam machen, daß der Schluß des Abtheilungs Gutachtens in
Bezug auf die Aufnahme von Darlehnen in Friedenszeiten
überhaupt nur eventuell geſtelll werden konnte.

Landtags-Kommiſſar: Jch halte mich für verpflich-
tet, zu dem erſten Theile des Gutachtens der Abtheilung der
hohen Kurie einige erläuternde Worte zu ſprechen. Es iſt dem

4 des Geſetzes vom 3. Februar gleich bei dem Beginn der
Diskuſſionen des hohen Landtages der Vorwurf gemacht, daß
nach Jnhalt deſſelben nur zu denjenigen Staats Darlehnen die
Einwilligung des Vereinigten Landtages erfordert werden ſollte,
für welche das geſammte Staats- Eigenthum zu ver-
pfänden ſei. Es wurde an dieſen Ausdruck die Beſorgniß ge-
knüpft, daß man nur einzelne Theile des Staats- Eigenthums
von dieſer Verpfändung ausſchließen dürfe, um die ganze Be-
ſtimmung zu umgehen. Jch habe mehrmals Veranlaſſung ge-
habt, mich auszuſprechen wie dieſe Beſtimmung von 1820
in das Geſetz von 1847 gekommen, und wie es keinesweges
die Jntention des Gouvernements geweſen ſei, ihr eine der an-

geführten auch nur ähnliche Deutung zu geben, daß vielmehr
die Abſicht der Regierung unbedenklich dahin gehe, alle Staats
darlehne in Friedenszeiten an die Einwilligung der Stände zu
binden und nur ſogenannte Verwaltungsſchulden, d. h. Anti-
cipationen der Staatsrevenüen auf kurze Zeit ohne Beſchwe-
rung des Landes, davon auszuſchließen. Bei dieſer Aus-
nahme glaubt das Gouvernement nothwendig ſtehen bleiben
zu müſſen, weil ohne ſolche die Verwaltung außerordentlich
erſchwert und in vielen Fällen auch dem Lande ſehr weſentliche
Nachtheile zugefügt werden würden. Jch darf nur daran erin-
nern, daß ſelbſt bei dem geordnetſten Staatshaushalte Fälle ein
treten können, wo es im Jntereſſe des Landes höchſt wünſchens-
werth erſcheint, dem Gouvernement die Freiheit zur Kontrahi-
rung ſolcher Schulden zu belaſſen. Es iſt ganz kürzlich vorge
kommen, daß es ſehr bedenklich erſchien, die ſich auf mehrere Mil-
lionen belaufenden Steuer-Kredite zur Verfallzeit einzuziehen, weil wi
eine momentane Kriſis des Geldmarktes ſehr nachtheilige Rückwir-
kungen auf den Handelsſtand davon beſorgen ließ. Die Einziehung
wurde auf mehrere Monate geſtundet, und waren unſere Staats
kaſſen ſo gut fundirt, daß dies geſchehen konnte, ohne zu tem-
porairen Darlehnen die Zuflucht zu nehmen. Es wäre aber eben
ſo gut möglich geweſen daß auch bei dem geordnetſten Haushalt
die Kaſſen eine ſichere Einnahme von mehreren Millionen nicht
auf 6 Monate hätten entbehren können, und dann wäre, ohne
die Freiheit zur Kontrahirung ſolcher Verwaltungsſchulden, nichts
ubrig geblieben, als entweder dem Handelsſtande die Begünſti
gung des verlängerten Kredits zum Verderben Vieler zu entziehen,
oder den Vereinigten Landtag um einer geringfügigen Urſache wil-
len zuſammenzuberufen.

Jch bitte, noch einen anderen Fall ins Auge zu faſſen. Es
könnten Ereigniſſe eintreten, welche es wünſchenswerth, faſt nöthig
erſcheinen ließen, gewiſſe Steuern, z. B. die Grundſteuer, bis
zur Aerndte zu ſtunden, und das Gouvernement könnte außer
Stande ſein, die ihm momentan dadurch entzogenen Summen ſo
lange zu entbehren dann würde wiederum nur die Alternative
bleiben entweder die Grundbeſitzer zu ihrem Ruine anzuhalten,
die Steuer auf der Stelle zu bezahlen, oder wegen eines verhält-
nißmäßig unbedeutenden Gegenſtandes eine Zuſammenberufung der
Stände erfolgen laſſen zu müſſen.

Jch habe dieſes beiſpielsweiſe angeführt, muß aber hinzu
fügen, daß bei allen Debatten die über dieſen Gegenſtand ſtatt
gefunden haben eigentlich niemals ein Bedenken dagegen erhoben
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worden iſt, daß dem Gouvernement in dieſer Beziehung eine ge
wiſſe Freiheit verbleiben müſſe.
der Gränzen derſelben haben ſich Zweifel ergeben.

Höchſtens über die Definition

Nun hat allerdings die Kurie der drei Stände in ihren An-
krägen, die ſich auf dieſen Punkt beziehen, das allgemeine Peti
tum geſtellt, daß Se. Majeſtät geruhen möge, alle Darlehen ohne
Ausnahme an die Einwilligung der Stände zu knüpfen, die hohe
Kurie ſcheint aber dabei ſelbſt empfunden zu haben, daß ſie etwas
erbitte, was Se. Majeſtät nicht gewähren könnten, indem ſie zu
gleich daran den Antrag knüpfte, für dieſen Fall eine darauf ge-
richtete Propoſition den Ständen vorzulegen. Die Herren Kurie
hat, wie mir ſcheint, in denſelben Anſichten verfahren, nur mit
dem Unterſchiede, daß bei ihr der Wunſch vorherrſchte, die zu
erwartende Entſcheidung nicht auf eine Zukunft mehrerer Jahre
hinauszurücken, ſondern wo möglich durch ein beſtimmtes Petitum
gleich herbeizuführen. Jch glaube, daß ſie dem Grundſatze nach
völlig mit der Drei-Stände- Kurie übereinſtimmt, nämlich daß
ſie alle Darlehne der Regel nach an die Einwilligung der Stände
Hebunden und in dieſer Beziehung jeden Zweifel, welchen die Faſ-
ung des 4 hervorgerufen hat beſeitigt wiſſen will daß ſie
aber auch dem Gouvernement die Möglichkeit zu erhalten wünſcht,
ohne Zuſammenberufung der Stände Verwaltungsſchulden, d. h.
Anticipationen der Staats-Revenüen auf kurze Zeit aufzuneh-

en. Wenn aber die Kurien materiell übereinſtimmen, ſo wäre
s allerdings wünſchenswerth, daß ſodann auch ein formelles Ein
erſtändniß herbeigeführt werden könnte.

Die Abtheilung der Stände- Kurie glaubte, daß nach der
Faſſung des Antrages der Herren- Kurie die Bedenken, welche
Jene bei ihren Anträgen geleitet haben, nicht beſeitigt werden wür-
Den ſie hat hervorgehoben daß nach dieſer Faſſung alle Landes-
chulden und Darlehne, für welche Staats Eigenthum und Staats
Mevenüen nicht ausdrücklich zur Sicherheit geſtellt werden, ohne
Zuſtimmung des Vereinigten Landtages aufgenommen werden
könnten. Nach der Erklärung die ich gegeben habe, und für die
ch mich ſtark mache, daß ſie auch in authentiſcher Weiſe gegeben
wird, wenn die Stände auf dieſes Petitum eingehen, iſt es,
wie ich wiederhole keinesweges die Jntention, eine andere Be
ſchränkung in Beziehung auf die Befugniß des Vereinigten
Landtages rückſichtlich der Aufnahme von Darlehnen in Friedens
Zeiten eintreten zu laſſen als diejenige der Verwaltungsſchulden
auf kurze Zeit. Weder verzinsliche noch unverzinsliche eigentliche
Staatsſchulden ſollen von der ſtändiſchen Zuſtimmung ausgenom-
nen ſein. Bei abſeitigem materiellen Einverſtändniß würde den
och nach dem Geſchäfts -Reglement in dem gegenwärtigen Sta-
dium der Verhandlung der hohen Stände- Kurie nichts Anderes
brig bleiben als den Antrag der Herren Kurie entweder pure
anzunehmen oder zu verwerfen. Wenn aber ſchon in der heutigen
Diskuſſion bei einem anderen Punkt das Mittel gefunden iſt, die
eigenthümliche Nüancirung, wenn ich mich ſo ausdrücken darf,
der hier geltend gemachten Anſicht in den Motiven auszudrücken,
nd wenn, wie ich feſt überzeugt bin die Herren Kurie in die
er Beziehung nichts Anderes will, als die einzige von mir be
zeichnete Ausnahme, ſo muß ich mir den Ausweg anzudeuten er
auben, daß die hohe Stände Kurie den Antrag der Herren Ku-
ie annehmen aber in den Motiven hinzufügen könnte, daß die
ntention keine andere ſei, als die ſo eben von mir bezeichnete,

daß nämlich alle Schulden in Friedenszeiten ohne Ausnahme von
der Zuſtimmung des Vereinigten Landtages abhängig ſein ſollen,
daß keinerlei Art von Verbriefung oder Schuldverſchreibung ohne
hre Zuſtimmung ausgeſtellt werden dürfe, daß die einzige Aus-
ahme hiervon aber die ſei, Anticipationen der Staatsrevenuen

auf kurze Zeit, welche das Land mit keinen neuen dauernden
aſten beſchweren, dem Gouvernement ohne ſtändiſche Zuſtimmung
rei zu geben. Sollte darauf Werth gelegt werden, daß keine

e a

poſitive Definition, die im Antrage der Herren Kurie liegt, übe
die von der Einwilligung der Stände abhängigen Darlehne in der
Zuſicherung oder authentiſchen Jnterpretation des Gouvernements
ausgedrückt werde ſondern daß dieſe lediglich die angedeutete Aus-
nahme bezeichne, ſo glaube ich auch die Verſicherung geben zu
können daß das Gouvernement, welches bei ſeinen Entſcheidungen
nicht an die wörtlichen Anträge gebunden iſt, in dieſem Sinne
die Entſcheidung ertheilen werde.

Das ſind die Erklärungen, die ich über dieſen erſteren Punkt
des Abtheilungs-Gutachtens glaubte geben zu müſſen, und ich
hoffe, daß die hohe Verſammlung darin eine theilweiſe Erfüllung
des früher gegebenen Verſprechens erkennen wird daß das Gou-
vernement zu jeder irgend zuläſſigen Verſtändigung gern die Hand
bieten werde. (Vielfaches Bravo.)

Abg. Graf von Helldorff: Meine Herren! Was den
von dem Herrn Landtags Kommiſſar angeregten Punkt der ſo-
genannten Verwaltungsſchulden anlangt, ſo glaube ich meiner-
ſeits darüber weggehen zu dürfen, da ich bemerkt habe, daß
mehrere, in den finanziellen Fragen weit mehr als ich erleuch-
tete Redner ſich angemeldet haben und ſonder Zweifel darüber
ſprechen werden. Jch gehe daher ſofort auf den durch den Be
ſchluß der Herren Kurie uns zur Berathung vorliegenden Ge-
gegenſtand über. Es würde nur meinen Wünſchen entſprechen,
wenn ich allenthalben mit den Beſchlüſſen dieſer hohen Kurie
mich einverſtanden erklären könnte; ich muß es daher wahrhaft
beklagen, wenn ſowohl die Pflichten gegen meine Kommittenten
im Allgemeinen, als auch mein eigenes Gewiſſen es mir auf
das beſtimmteſte gebieten, diesmal dem Beſchluſſe der Herren-
Kurie nicht beizutreten. Jch bin alſo damit einverſtanden, wenn
uns die Abtheilung rathet, die Beſchlüſſe sub 1 und 2 abzu
lehnen. Anlangend ferner den Beſchluß der Herren-Kurie suhb 3:

nach welchem in Fällen des Krieges, wo es Sr. Majeſtät
unmöglich iſt, den Vereinigten Landtag einzuberufen, Aller-
höchſtdemſelben das Recht vorbehalten bleiben möge, derglei-
chen Anleihen ohne Zuziehung ſtändiſcher Organe rechtsgültig
zu kontrahiren

ſo muß ich mich ſowohl gegen denſelben, als auch gegen den
ſolchen befürwortenden Vorſchlag der Abtheilung hiermit aus-
drücklich erklären. Nach meiner Meinung kann nie der Fall
eintreten, daß Preußen von allen angrenzenden Mächten ange-
griffen werde, es muß alſo auch jederzeit die Möglichkeit vor-
handen ſein, wo nicht alle, doch den größeren Theil ſeiner
Stände zuſammenzuberufen ja ich glaube gerade, daß es in
Zeiten der Gefahr für die Krone ſehr wichtig und für das
Vaterland höchſt heilſam iſt, wenn die Sympathieen der Stände
das Gouvernement auf allen Seiten ſtützen und kräftigen,
was in Preußen bei Gefahr des Vaterlandes nie ausbleiben wird.
Zur Motivirung meiner Ablehnung des Beſchluſſes der Herren
Kurie will ich nur daran erinnern, wie es ja ſchon im hiſtori-
ſchen Rechte und im ureigenſten Prinzip aller deutſchen Stände-
Verfaſſungen namentlich begründet iſt, daß es Sache der Stände
iſt, in freier Bewilligung die Mittel zur Erhaltung des Staats
in Gefahren ſei es durch Steuern, ſei es durch Anlehen
zu gewähren ebenſo auch ihre Befugniß, über die Verwendung
dieſer Mittel zu richten und zu wachen. Das Geſetz vom 17.
Januar 1820 ſchreibt, wie ſchon der vorige Redner unwiderleg-
bar auseinanderſetzte, im 2 ausdrücklich vor, daß in allen und
jeden Fällen Staats- Anleihen nur mit Bewilligung der reichs-
ſtändiſchen Verſammlung kontrahirt werden können und dürfen.
Und dieſe reichsſtändiſche Verſammlung iſt der Vereinigte Land-
tag! Meine Herren! Jch achte die Rechte der Krone gewiß
im höchſten Grade, die Rechte der Krone, ſo weit ſie irgend
im Volks Bewußtſein gewurzelt ſind; aber ich glaube auch Sie
daran erinnern zu dürfen, daß es noch andere Rechte giebt,
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Rechte, die, nach meiner Meinung, nie verjähren können, denen
die volle Geltung über kurz oder lang zu Theil werden wird,
Rechte, welche durch Gottes Gnade mit unauslöſchlichen
Flammenzügen in die Bruſt jedes denkenden Menſchen einge
graben ſind, die unveräußerlichen Rechte des Vol-
kes. Hüten wir uns dieſe irgendwo zu gefährden! (Lebhaf-
ter Beifallsruf.)

Abg. Freiherr von Vincke: Die Deduktionen des Herrn
Landtags Kommiſſars haben mich in keiner Weiſe überzeugt.
Jch glaube, wir haben wohl zu unterſcheiden zwiſchen den bei-
den Hauptpunkten, zwiſchen Schulden die in Friedenszeiten kon
trahirt werden und zwiſchen Schulden die in Kriegszeiten auf
genommen werden; ich werde mir erlauben, zunächſt über den
erſten Punkt zu ſprechen. Was die Schulden in Friedenszeiten
betrifft, ſo hat uns der Herr Landtags Kommiſſar geſagt,
daß es die Abſicht des Gouvernements ſei, keine Schulden in
Friedenszeiten ohne Zuſtimmung der Stände zu machen, den
einzelnen Fall ausgenommen, wo es nothwendig wäre, in beſon-
deren Fällen ſogenannte Verwaltungsſchulden zu machen, d. h. die
Staatsrevenüen zu antizipiren, wenn dies in Nothfällen erforderlich
wäre z. B. bei Gelegenheit eines Steuer Kredits für Handel
und Gewerbe oder eines Erlaſſes der Grundſteuer für den
übrigen Theil des Volkes. Jch glaube, daß wir uns durch
die Rückſicht, daß unter Umſtänden die Stundung einer Steuer
wünſchenswerth erſcheinen könnte, nicht abhalten laſſen dürfen,
ſtreng an dem Rechtsboden auch hier feſtzuhalten. Es kommt
übrigens zunächſt darauf an, daß der Beſchluß der Herren
Kurie, wie von dem Herrn Landtags Kommiſſar und den
Rednern, die vor mir ſich auf dieſem Platze befanden, ganz
richtig ausgeführt worden iſt, noch weit enger gefaßt iſt. Es
iſt ausdrücklich geſagt, „alle in Friedenszeiten zu kontrahirende
Staats Anleihen, für welche Staats Eigenthum oder Staats
Revenüen zur Sicherheit beſtellt werden ſollen nicht anders,
als mit Zuſtimmung des Vereinigten Landtages aufgenom-
men werden.“ Es wird alſo hier, wenn auch nicht eine
Hypothek des geſammten Staats Eigenthumes, oder die
Verhypothezirung eines Theiles des Staats Eigenthumes in
Ausſicht genommen während es recht wohl anginge, Staats-
ſchulden zu kontrahiren, ohne irgend einen Theil des Staats
Eigenthums oder irgend ein Object zur Hypothek zu ſtellen,
alſo wenn ich mich eines Ausdruckes aus dem Privatleben
bedienen darf: Staatsſchulden auf Handſcheine zu kon
trahiren. Dieſe Möglichkeit iſt bereits mehrfach praktiſch ge
worden durch die vielen Garantieen welche vom Staate übernom-
men worden ſind. Man hat für Eiſenbahnen Garantieen über
nommen, man wollte Garantieen für die Rentenbanken überneh-
men, ja man hat dieſe in einzelnen Landestheilen bereits über-
nommen, und das Reich der Garantieen ſcheint noch lange nicht
erſchöpft zu ſein. Es iſt von vielen verehrten Mitgliedern mit
überzeugender Schärfe ausgeſprochen worden, namentlich von dem
verehrten Mitgliede für die Stadt Berlin, daß auch die Garan-
tieen weſentlich die Natur von Staatsſchnlden haben, in ſofern
ſie eine eventuelle Zahlungspflicht herbeiführen und bei allen dieſen
Garantieen iſt doch kein Objekt des Staats-Eigenthums zur Si-
cherheit geſtellt worden. Nach dem Beſchluſſe der Herren -Kurie,
wenn wir ihm beitreten, würde es möglich ſein, in das infinitum
noch immerfort ſolche Garantieen zu übernehmen und für den Fall,
daß der Hauptſchuldner nicht zahlungsfähig wäre, den Staat in
eine unabſehbare Maſſe von Verpflichtungen zu verwickeln, die of
fenbar Staatsſchulden ſind und unter allen Umſtänden unter dem
9. 2 des oft citirten Geſetzes vom 17. Januar 1820 fallen. Der
Ausweg, den zur Hebung dieſer Bedenken der Herr Landtags
Kommiſſar, der dieſes Bedenken gefühlt zu haben ſcheint oder ge-
fühlt hat, wie er deutlich geſagt hat, uns andeutete, iſt der, daß

ten und
erwägen

der Beitritt zu dem Antrage der Herren Kurie unter Beifügung
beſonderer Motive von Seiten unſerer Kurie zu erklären und durch
eine Jnterpretation der Faſſung jenes Antrages unſere Zweifel zu
beſeitigen ſeien. So wünſchenswerth es mir geſchienen hat, bei dem
zweiten Punkte eine ſolche Jnterpretation eintreten zu laſſen, ſo et
wenig halte ich es in dieſem Falle für möglich. Bei Punkt 2 in
Betreff der Ausſchüſſe war ausdrücklich durch die Gründe des Be
ſchluſſes der Herren Kurie dieſer Beſchluß deklarirt es iſt aus den
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Motiven des Beſchluſſes, wie die Abtheilung hervorgehoben hat, riſchen
klar und unzweifelhaft zu entnehmen daß die Abſicht keine andere Hi
geweſen ſeyn konnte, als die, welche unſerem heutigen Beſchluſſe zum dem He
Grunde gelegt worden iſt. So liegt die Sache hier nicht. Kein Fonkluſt
Motiv der Herren Kurie deutet uns an, daß man die Möglichkeit, phiſchen
Staats Anleihen ohne Zuſtimmung der Stände zu machen, wie daß ich
es von dem Herrn Landtags Kommiſſar unterſtellt worden iſt, bemerkt
habe auf Verwaltungsſchulden beſchränken wollen. Kein Motiv wendig
deutet dies an, und die ganz unzweifelhaft klare Faſſung des Be-
ſchluſſes, welcher in ſeinem weſentlichſten Theile der Beſtimmung
des Geſetzes vom 3. Februar entſpricht und ſich nur dadurch un-
terſcheidet, daß hier auch Theile des Staats Eigenthums inbegrif-
fen ſind, während in dem Geſetze das geſammre Staats Eigen-
thum bezeichnet wird, tritt einer ſolchen Auslegung klar und un-
zweifelhaft entgegen, wenn wir den Worten nicht Zwang und der
Sprache Gewalt anthun wollen. Da wir nun nach unſerem Ge
ſetze und dem Geſchafts- Reglement verpflichtet ſind, einem Be-
ſchluſſe der anderen Kurie welche Modificationen zu unſeren Be
ſchluſſen enthält, entweder pure beizutreten oder unſere Beſchlüſſe
fallen laſſen, ſo ſehe ich keinen Ausweg ab, trotz aller Geneigt-
heit, die von unſerer Kurie bewieſen worden iſt, ohne eine authen-
tiſche Jnterpretation Sr. Majeſtät des Königs, welche uns von
jener geſetzlichen Vorſchrift dispenſirte, auf den Beſchluß der Her-
ren Kurie einzugehen. Wir können nichts hereininterpretiren, wo
nichts iſt. Wo die Worte klar und unzweifelhaft ſind, müſſen
wir uns an den klaren und unzweifelhaften Wortlaut halten und
deshalb können wir, wie der Herr Referent ſehr beredt und klar
vorgetragen hat, dieſem Beſchluſſe in keiner Beziehung beiſtimmen.

Ueber die Verwaltungsſchulden will ich nichts ſagen obwohl
ich auch hierbei große Bedenken habe, denn ich bin überzeugt daß
ſachkundigere Mitglieder der hohen Verſammlung, die ſich, ſo viel
ich gehört habe, zum Wort gemeldet haben, dieſen kritiſchen Punkt
ebenfalls beleuchten werden. Jch beſchränke mich auf die Bemer-
kung, daß ich ohne Weiteres dem Gouvernement die Erlaubniß
zur Kontrahirung von Verwaltungs- Schulden zu ertheilen, im Jn-
tereſſe meines Rechtes und des Rechtes meiner Kommittenten er-
hebliche Bedenken trage, und daß es mir einfacher erſcheint, wenn
ſich das Gouvernement von einem Landtage bis zu dem anderen
für ſolche Fälle beſtimmte Kredite von den Ständen bewilligen
ließe. Hätten wir die Periodizität in kurzen Friſten, ſo gäbe es
ein ſehr einfaches Auskunftsmittel, wie es in anderen Staaten,
z. B. England, beliebt wird, wo die Miniſterien autoriſirt wer
den Schatzkammerſcheine auszugeben. Jch will überdies nur noch
daran erinnern, daß wir uns in einer ſolchen Lage, wie dort, nicht
befinden, da, wie ſo oft von dem Herrn Landtags Kommiſſar
geſagt worden iſt, unſere Finanzen ſich in einem ſo blühenden Zu
ſtande befinden, daß ein ſolcher Fall nur äußerſt ſelten eintreten
wird, und für ſolche ſeltene Fälle dem Gouvernement eine ſo un
beſchränkte Gewalt einzuräumen und ſo viel von unſerem guten
Rechte wegzugeben, halte ich doch für äußerſt bedenklich.

Uebrigens muß ich daran erinnern, daß das Geſetz von 1820
wie ſchon mehrfach erwähnt worden iſt, nach reiflicher Erwägung,
daß dieſes Geſetz nach einer 23jährigen Regierung des hochſeligen
Königs erlaſſen wurde, während welcher des hochſeligen Königs
Majeſtät die Segnungen des Friedens wie die Drangſale des Krie
ges, in vollem Maße über unſer Vaterland hinziehen geſehen hat-



uſtimmung zu verſagen.

in die Hände zu geben.
gierung dabei Bedenken nicht gehegt hat, ſo kann ich keinen Grund

ten und alſo faſt ein Viertel Jahrhundert vor Jhm lag, um zu
erwägen, ob es angemeſſen ſei, den Ständen ſo ausgedehnte Rechte

Wenn man nach einer 23jährigen Re

einſehen, warum man es jetzt bedenklicher hält, dieſe Rechte den
Ständen einzuräumen jetzt, nachdem ein 32 jähriger Friede gewal
tet hat, warum man es da bedenklicher hält, als damals wo man
ſich faſt immer im Kriege oder doch in einem Zuſtande des kriege
riſchen Friedens befand.

Hiermit gehe ich zum zweiten Punkte über, und da muß ich
em Herrn Referenten in Bezug auf die Auffaſſung des früheren

Konkluſums unſerer Kurie widerſprechen. Jch habe die ſtenogra-
phiſchen Berichte in den Händen, aus welchen ſich deutlich ergiebt,
daß ich das Konkluſum damals in Vorſchlag gebracht, und daß ich
bemerkt habe, daß, wenn Se. Majeſtät es unumgänglich noth-
wendig finden möchten, daß eine unſere Rechte beſchränkende Be
ſtimmung erlaſſen werde, Jhm unbenommen ſein würde, den Weg
dazu anzubahnen, im Wege der Propoſition entſprechende Vor
ſchläge an den nächſten Landtag gelangen zu laſſen. Jch habe

ber keinesweges geſagt, und ſo viel ich mich erinnere, hat kein
Mitglied dieſer Verſammlung irgendwie ausgeſprochen, als ob wir
Fetzt ſchon die Ueberzeugung theilten, daß es eines ſolchen Auswe-
ges bedürfe. Jch habe vielmehr entſchieden geſagt, daß ich einen
ſolchen Ausweg wie er von dem Herrn Landtags -Kommiſſar dar-
geſtellt worden ſei, durchaus nicht fur nothwendig erkennen könne.
Ich habe aber, weil die Vertreter der Krone immer davon geſpro-
ſchen haben, daß der Staat dann in eine höchſt bedenkliche Lage
kommen werde, andeuten zu müſſen geglaubt, daß uns Allen der
höchſte Patriotismus innewohne, und daß keines von den Mit-
Igliedern dieſer Verſammlung auch nur den Schein auf ſich ziehen

als ob man den Staat in eine bedenkliche Lage ſetzen
wolle. Jch habe ausdrücklich geſagt, daß ich nicht einſehen
Fönne, wie eine bedenkliche Lage daraus hervorgehen werde
ſollte aber Se. Majeſtät dieſes Bedenken hegen, ſo ſei es der
einfachſte Weg uns eine Propoſition vorzulegen, worin uns die
Mothwendigkeit dargethan und in Bezug auf dieſe Nothwendig-
keit uns das Anſinnen geſtellt wird, einen Theil unſerer wohl
hergebrachten Rechte aufzugeben, um nicht den Staat in eine
ſolche Lage kommen zu laſſen. Daß ich die Bedenken nicht
theilen kann in Bezug auf das, was von dem Miniſtertiſche
aus entgegengehalten worden iſt, dafuür kann ich keinen beſſeren
Belag auffinden, als wenn ich mich wieder auf das nach
einer 23jaährigen Regierung erlaſſene Geſetz berufe. Wenn die
langjährige Erfahrung einer Regierung, in welcher Se. Maje
ſtät der hochſelige König ſogar einmal in die Lage kam, nur
uf Memel und auf einen kleinen Rayon um daſſelbe beſchränkt
u ſein, keinen Moment an die Hand gab, um daraus ſolche
Bedenken zu entnehmen ſo begreife ich nicht, wie man jetzt zu
olchen Bedenklichkeiten ubergehen kann. Jch bin vielmehr der
eberzeugung, daß es der Würde des Staates und dieſer Ver

ammlung geziemt, anzunehmen, daß nie ſolche Bedenken auf-
auchen konnen, und daß es nicht möglich ſei, daß je dieſe Ver

ſammlung, je auch nur Ein Mitglied dieſer Verſammlung im
Stande wäre, einer Schuld, die von dem Landesherrn im Jn-
tereſſe des Staates kontrahirt werden wurde, die nachträgliche

(Bravo!)
Und weil ich dieſe Ueberzeugung habe, bin ich der Mei-

nung, daß wir unſerer Wuürde vergeben, wenn wir einen ſol-
chen Zweifel an unſeren Patriotismus aufkommen laſſen und
deswegen ſchon müſſen wir es bei dem Geſetze von 1820 be
wenden laſſen. Jch habe mehrere Auswege ſchon angedeutet,
die ſich einſchlagen laſſen, ohne daß man auf den Ausweg der
Achtmänner Deputation zu kommen braucht; wenn es ſich aber

einmal darum handelt, von dem Geſetze vom 17. Januar 1820

abzugehen, ſo ſcheint es mir doch noch bedenklicher, ſelbſt dieſe
Achtmänner Deputation noch aufzugeben und unſere Rechte ohne
Weiteres gleichſam ins Waſſer zu werfen. Jch muß bekennen,
daß, wenn in einem Zeitraum von 400 Jahren, ſeitdem das
erhabene Haus Hohenzollern auf dem preußiſchen Throne ſitzt,
nur ein einziges Mal der Fall vorgekommen iſt daß der König
nicht im Stande geweſen wäre, die Stande um Sich zu ver
ſammeln, im Jahre 1807, daß ſolche Bedenken mir nicht be-
grundet zu ſein ſcheinen, und im Einklange mit dem, was von
dem Königlichen Herrn Kommiſſar in einer früheren Sitzung
in einer damals nicht erwunſchten Bedeutung uns vorgetragen
worden iſt: „Noth kennt kein Gebot“, glaube ich, daß
unſere Monarchen ſtets zu handeln wiſſen werden, wie ſie es
von jeher gewohnt waren, und daß wir kein Bedenken tragen
werden das anzuerkennen, was ſie in ſolchem Falle gethan ha
ben, ohne es irgend in Zweifel zu ſtellen; aber fur einen ſol-
chen ſeltenen Fall unſere Rechte aufzugeben, wahrend der Mo
narch, der dieſen einzigen ſeltenen Fall erlebt hat, keine Ver
anlaſſung dazu fand, ſehe ich mich nicht veranlaßt, und ich
wurde glauben, mein Gewiſſen zu verletzen wenn ich dazu die
Hand böte. Eine ſolche Nothwendigkeit liegt nicht vor.

Jch muß nun noch zuſätzlich bemerken, daß eigentlich die
Bedenken, wie ſie uns immer gegenüber geführt werden, immer
nur den Fall eines Vertheidigungs- Krieges betreffen, wo
durch das Eindringen eines auswartigen Feindes unſer Monarch
in die Lage kommen könnte, die Stande nicht mehr um ſich
verſammeln zu können, daß aber nach der Faſſung des Geſetzes
eben ſowohl auch der Fall eines Angriffs- Krieges eingeſchloſ-
ſen iſt und danach angenommen wird, daß auch in einem ſol-
chen Falle nicht möglich ſei, die Stände zu berufen.

Man hat uns von Geheimniſſen geſprochen, die beobachtet
werden muſſen; man muſſe den Feind zu überraſchen ſuchen,
und es durfte vorher nichts davon verlautbart werden. Nun
ja, ſolche Grunde liegen auf der flachen Hand; indeß, ſo lange
der Staatsſchatz beſteht, ſo lange er ſo gut verwaltet wird,
wie bisher, kann ein ſolcher Fall nicht eintreten. Es iſt dann
aber doch auch wahr, daß Angriffskriege vorgekommen ſind,
welche nicht im Intereſſe des Landes gelegen haben und die
das Land in ihren weiteren Konſequenzen an den Abgrund des
Verderbens gebracht haben, namentlich den Landestheil, dem ich
anzugehören die Ehre habe, der nachdem er Jahrhunderte der
Krone Preußen angehört hatte, welcher den Vorfahren des
jetzigen Königshauſes am laängſten angehört hat, langer als die
Kurmark und die anderen Provinzen, dadurch in die Lage ge
bracht wurde, an die Fremdherrſchaft abgetreten zu werden.
Daß alſo Angriffskriege, welche ſolche bedenkliche Konſequenzen
hervorrufen können, nicht mehr unternommen werden, ohne
daß die Stände uüber die Beſchaffung des Geldbedarfs gehört
ſind, liegt durchaus im Intereſſe des Landes und im wohlver-
ſtandenen Jntereſſe der Krone. Denn welche traurige Konſe-
quenzen gerade fur die Krone hervorgegangen ſind aus den Re-
volutionskriegen in der Zeit von 1786 bis 1797 brauche ich
wohl nicht anzuführen.

Deshalb beſchwöre ich die hohe Verſammlung, keinen Titel
von unſerem guten Rechte aufzugeben. (Bravo.)

Viele Redner ſprachen gegen die Annahme des An-
trags der Herren -Kurie; die Annahme empfahlen dagegen
v. Maſſow, v. Zech Burkersrode aus der Provinz
Sachſen, Manteuffel I., v. Thadden, namentlich
Graf v. Schwerin, deſſen Rede wir hier mittheilen:

Jch würde die hohe Verſammlung nicht noch aufhalten,
wenn ich mich in derſelben Meinung befände, welche bisher
hier vertheidigt worden iſt ich befinde mich aber in dieſem Au
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genblick in der bedauerlichen Lage, abweichen zu müſſen von der
Anſicht derjenigen verehrlichen Mitglieder der Verſammlung,
mit denen ich bisher in den meiſten Fällen zu ſtimmen die Ehre
gehabt habe. Jch meinerſeits finde nämlich kein Bedenken da
bei, auch in dieſem Punkt dem Votum der Herrenkurie beizu-
treten. Jch darf erwarten, daß dieſe Anſicht in der Verſamm
lung die Mehrheit nicht gewinnen wird, aber um mich vor
mir ſelbſt zu rechtfertigen, habe ich geglaubt, ſie deſſenungeach-
tet nicht zurückhalten zu dürfen. Was zunächſt den Rechts
punkt, den Rechtsboden betrifft, ſo ſehe ich durchaus nicht ein,
wie durch die Annahme dieſes Votums, wodurch eine Petition
an Se. Majeſtät beſchloſſen wird, die allerdings eine Aenderung
des beſtehenden Rechtes bezweckt, der Rechtsboden verletzt wer
den ſoll. Darüber kann doch füglich kein Zweifel ſein, daß
jedes Geſetz geändert werden kann, wenn Krone und Stände
ſich darüber in Uebereinſtimmung befinden, und das Wort un-
widerruflich kann doch nur den Sinn haben, daß es nicht
einſeitig ohne Uebereinſtimmung zwiſchen Krone und Stän-
den widerrufen werden kann.

Jch wiederhole alſo, es muß auch ein für unwiderruflich,
erklärtes Geſetz geändert werden können, weil es eben ſonſt et
was beſtimmt hätte, was unhaltbar iſt, weil man nicht die
Zeit vorherſehen kann, die kommen wird, und es gewiß wenig-
ſtens nicht weiſe wäre ein Geſetz zu geben, das für alle Zeiten
nicht geändert werden könnte. Das unwiderruflich kann da
her, nach meiner Anſicht, nur heißen, das Geſetz darf nicht
einſeitig geändert werden. Dies vorausgeſetzt, ſcheint es mir,
daß es kein weſentlicher Unterſchied iſt, ob die Uebereinſtimmung
dadurch hervorgebracht wird, daß die Stände die Jnitiative er-
greifen in einer Petition und die Krone zuſtimmt, oder die
Krone die Jnitiative ergreift durch eine Propoſition und die
Stände zuſtimmen. Jch halte aber den erſten Weg für die La
ge, in der wir uns jetzt befinden, für den zweckmäßigeren, und
zwar aus der Erwägung, die, glaube ich, auch die Herren-Ku-
rie geleitet hat, daß es im Jntereſſe des Landes liege, die Ver
faſſungs- Angelegenheiten ſo weit wie möglich auf dieſem Land-
tage zu Ende zu bringen, um nicht auf dem nächſten Landtage
nochmals Erörterungen hervorzurufen, welche uns hier ſchon ſo
lange Zeit beſchäftigt und uns den materiellen Fragen entzogen
haben. Dies iſt alſo der Grund, weshalb ich es für entſpre-
chender halte, dieſe Angelegenheit von unſerem Standpunkte
aus in der Weiſe zu erledigen, daß wir der Krone ſelbſt Vor-
ſchläge machen, als dadurch, wie es unſer früheres Konkluſum
wollte, daß wir die Vorſchläge der Krone in dieſer Beziehung
erwarten. Dies vorausgeſchickt, handelt es ſich alſo darum,
ob der Vorſchlag der Herren-Kurie ein ſolcher iſt, der an und
für ſich annehmbar erſcheint. Er hat zwei Fälle im
Auge, die Friedenszeit und die Kriegszeit. Was die Schulden
in Friedenszeiten betrifft, ſo glaube ich, daß es allerdings noth-
wendig iſt, dasjenige als Motivirung und Jnterpretation des
Beſchluſſes hinzuzufügen, was der Königl. Herr Landtags-Kom-
miſſar hier als Erklärung deſſelben gegeben hat, wonach nicht
nur ſolche Schulden, für die gewiſſermaßen eine Hypothek ge-
ſtellt wird ſondern alle Staatsſchulden, alſo natürlich auch
mit Einſchluß der Garantieen, weil Garantieen eben Schulden
ſind, wonach alle Schulden der Zuſtimmung der Stände bedür-
fen mit alleiniger Ausnahme ſolcher Verwaltungsſchulden, wel-
che eine Anticipation von Revenüen auf ganz kurze Zeit ſind.
Jch glaube, daß der Beſchluß dieſer Modifikation bedarf; ich
meinerſeits habe aber auch, nach der Erklärung, die der Königl.
Herr Kommiſſar gegeben hat, nicht das mindeſte Bedenken, eine
ſolche Jnterpretation als in der Jntention des Gouvernements
liegend anzunehmen, weil ich bei einer Erklärung, die der Herr
Landtags Kommiſſar in Gegenwart ſämmtlicher Miniſter und

alſo vorausſetzlich in Uebereinſtimmung derſelben gegeben hat,
auch keinen Augenblick Zweifel haben kann, daß dieſe Erklä-
rung ſo weit eine authentiſche iſt, daß wenigſtens
die Exiſtenz des geſammten Miniſteriums damit
zuſammenhängt. Jch habe alſo in Beziehung auf die Frie-
denszeit durchaus kein Bedenken nach dieſer Erklärung
mich dem Paſſus 1 und 2 anzuſchließen, wonach die Regel iſt,
daß alle Staatsſchulden, jedes Staats-Schulden-Dokument über
verzinsliche ſowohl als unverzinsliche Schulden und Bürgſchaf-
ten der Zuſtimmung der Stände bedürfen und allein ausge-
nommen werden ſollen ſolche im Verlauf der Verwaltung auf-
zunehmende Verwaltungs- Schulden die aus den Revenüen der
nächſten Monate gedeckt werden können, und zwar in der Zu-
verſicht, daß der Königliche Kommiſſar das was er ausgeſpro-
chen hat, zu halten wiſſen wird. Was nun Kriegs-Schul-
den betrifft, ſo kann ich mir den Fall allerdings möglich
denken wo es ſowohl phyſiſch als politiſch unmöglich iſt, die
Stände vorher zuſammenzuberufen, um ihre Zuſtimmung zu
erhalten zur Kontrahirung von Darlehnen. Auf dieſen allei-
nigen Fall, wenn des Königs Majeſtät die Zuſammenberu-
fung der Stände für unmöglich halten, ſie unausführbar
iſt, hat die Herren- Kurie die Befugniß beſchränkt, Darlehne
rechtsgültig aufzunehmen ohne vorhergehende ſtändiſche Zu-
ſtimmung. Meine Herren! Jch bin nicht im mindeſten in Zwei-
fel, daß ich hier Vertrauen walten laſſen kann, und daß hier
der Ort iſt, wo ich Vertrauen walten laſſen muß. Daß das
redlich gehalten wird, was verſprochen worden iſt, dies Ver-
trauen muß ich haben, dies kann man von mir verlangen. Daß
aber Niemanden anders in einem Staagte, wie dem preußiſchen,
die Beurtheilung anheimgegeben werden kann, ob eine Mög-
lichkeit vorhanden ſei, die Stände für einen ſolchen Fall zu-
ſammenzuberufen, als Sr. Majeſtät dem Könige, dies bedarf
eines Beweiſes wohl nicht weiter. Jch wüßte nicht, wenn ein
ſolcher Fall einträte, in welche anderen Hände man die Beur-
theilung ſicherer legen könnte, als in die Hände des Allerhöch-
ſten Trägers der Krone, welcher die Jntereſſen des Vaterlandes
immer warm im Herzen haben muß. Es iſt von dem geehr-
ten Abgeordneten aus der Grafſchaft Mark aufmerkſam darauf
gemacht worden, daß die Geſchichte uns Beiſpiele vorführt, wo
Unglück über das Vaterland dadurch gebracht worden ſei, daß
Angriffs-Kriege unternommen worden ſeien gegen den Wunſch
und gegen das Jntereſſe des Vaterlandes.
geſtehen aber,
vorüber ſind, in denen dies möglich war.
ſo Gott will, ein Verfaſſungs- Staat ſein, und in einem
Verfaſſungs Staate iſt ſo etwas nicht möglich, auch wenn
der Krone dieſe Berechtigung vorbehalten bleibt. Wenn die
Stände regelmäßig zuſammenkommen, wenn das Gouverne-
ment die Verpflichtung hat, die aufgenommenen Schulden nach-
träglich zu vertreten indem ausdrücklich feſtgeſetzt iſt, daß,
ſobald das Hinderniß der Zuſammenberufung der Stände fort-
fällt, daß dann der Nachweis geführt werden muß über die
Nützlichkeit und Nothwendigkeit; ich ſage, wenn dieſer Nach
weis in Ausſicht ſteht, ſo bin ich gewiß überzeugt, daß das
Gouvernement lieber ſein Amt niederlegen, als der Krone Dar-
lehne anrathen wird, von denen ſie vorausſetzen muß, daß die
Stände dringende Monita dagegen machen können und mit
Recht machen werden. Jch ſehe bei dieſem Beſchluſſe alſo keine
Gefahr, ich ſehe aber auf das beſtimmteſte große Vortheile
darin, weil dadurch ein ſchwieriger Punkt erledigt wird, weil
wir hinwegkommen können über eine Meinungs-Verſchiedenheit,
die noch beſteht, und weil, wie ich glaube, es ein Mittel iſt,
das uns bald auf einen geſicherten Rechtsboden führt,
der uns für folgende Landtage die Möglichkeit giebt, uns nicht

Jch muß dies zu
meine Herren, erwägen Sie, daß die Zeiten

Wir werden fortan,



wieder ſo mit PrinzipienFragen zu beſchäftigen, wie es diesmal
7

gener allgemeiner Aufforderung des Marſchalls, daß er aus
Verſehen mit Ja und Nein geſtimmt habe, daß er aber
habe mit Nein ſtimmen wollen.

Der Modifikation des Antrags der Stände- Kurie uüber
die Ausſetzung der Wahl zur Schuldendeputation traten die
Stände ohne Diskuſſion bei. (Schluß folgt.)

Verliner Zeitungs-Halle.
Abendblatt.Herausgeber: Guſtav Julius.

Erſcheint taglich außer Sonntag. Preis: Berlin 1 Thlr. Auswaärts (innerhalb Preu-
ßens) 1 Thlr. 22 Sgr. pro Quartal. Bezug durch alle Poſtanſtalten und Buchhandlungen

des Jn und Auslandes. Jnſertionspreis 1 Sgr. die Petitzeile.
Proclamata

ſämmtlicher Gerichtsbehörden Deutſchlands.
Um die Berliner Zeitungs- Halle noch gemeinnütziger zu machen wird die bereits

beſtehende Rubrik Verkehrsliſten« vom 1. k. M. ab dahin ausgedehnt werden, daß
(vorläufig zweimal in der Woche) eine überſichtliche Zuſammenſtellung der von ſämmt-
lichen Gerichtsbehörden Deutſchlands in den verſchiedenen Landes Zeitungen
und Provinzial- Blättern erlaſſenen öffentlichen Aufgebote

1) unbekannter Erben, Legatarien, Real-Prätendenten, Gläubiger in Concurs-
und Liquidations-Sachen, Schiffs-, Kaſſen-, Handlungs-, Bau und Societäts-
Gläubiger, verſchollener Perſonen, verlorener und geſtohlener Dokumente, Geſammt
händer und Agnaten, Fidei-Commiß- und Lehnſtamms-Jntereſſenten, ſo wie

2) der Bekanntmachungen in Subhaſtations-, Auseinanderſetzungs-, Moratorien-,
Prodigalitäts-, Confiscations und Eheſachen, imgleichen der offenen Arreſte in
Concurs und Provocationsſachen,

extractweiſe und rechtzeitig vor den Terminen, gegeben werden ſoll.
Die Nützlichkeit einer derartigen Einrichtung dürfte gewiß Anerkennung finden, be

ſonders aber den Beifall der Sachkundigen erhalten, welche den bisherigen Modus
der Veröffentlichung gerichtlicher Citationen kennen und aus der täglichen
Erfahrung wiſſen, wie viele Erbſchaftsanfälle den in anderen Ländern und Provinzen
wohnenden Berechtigten entzogen bleiben und wie viele Gläubiger alljährlich präcludirt
werden, weil die entſprechenden, immer nur auf die einzelnen Provinzialblätter beſchränk-
ten Bekanntmachungen nicht zu ihrer Kenntniß gelangen.

Verkehrsliſten.
Actienkalender, Aviſe für Staats und Anleihepapiere, Liſten über Käufe, Ver

käufe, Geſuche und Angebote von Stellen u. ſ. w., eine Zuſammenſtellung aus ſämmt

Auswärtige Agenturen oder Privatperſonen, welche in dieſen
irgend eine Berückſichtigung beſonders wünſchen,

ſind gebeten, ſich portofrei an das Büreau der Berliner Zeitungs-
Der politiſche Theil liefert alle wichtigen oder intereſſanten Nachrichten

in größter Schnelligkeit; außerdem geordnete Ueberſichten der Ereig-
niſſe in fortlaufenden Folgen und eine Umſchau über die deutſchen Zeitungen.
Die Handels- und Verkehrszeitung enthält die reichhaltigſten und prompte-
ſten Kursberichte, Nachrichten über alle Geldmärkte der Welt, Markt- und Waaren-
berichte der verſchiedenſten Plätze, reiche ſtatiſtiſche UNeberſichten, eine vollſtän
dige Eiſenbahnzeitung. Nachrichten und Erörterungen über alles, was für
Handel, Jnduſtrie, Schifffahrt, Technik und den geſammten materiellen Verkehr von

Den Angelegenheiten der hülfsbedürftigen Volks
klaſſen iſt eine beſondere Rubrik gewidmet. Sprechſaal, der Jedermann,
allen Richtungen Intereſſen offenſteht. Die Gerichtszeitung enthält Crimi
nalfälle aus Berlin, ſo wie aus vielen anderen Orten Deutſchlands und des Aus

Alle Sonnabend erſcheint Ein Bogen Feuilleton (unterhal-
tende Aufſätze, Kunſt, Literatur).

Jn der Nähe des Waiſenhauſes, Nr.
1735, iſt von jetzt an Stube und Kammer
an einzelne Perſonen zu vermiethen.

Auch ſind daſelbſt 2 Schlafſtellen zu
eelehen.

Ein Beamter ſucht zum Juli eine Woh-
nung von 1 bis 2 Stuben, 2 Kammern,

Offerten unter Chiffre
M. W. nimmt die Expedition des Cou-

0

pat. öthig war
Moe Die Abſtimmung über den Antrag der Herren Kurie

mit erfolgte mit Namensaufruf und wurde mit 300 gegen 146
Frie Stimmen verworfen. Am Schluſſe der Abſtimmung erklärte
ung Bürgermeiſter Gier aus Muühlhauſen, nach vorausgegan-

an Bekanntmachungen.
usge Bekanntmachung.
auf. Jn Bezug auf unſere Bekanntmachung

n der vom 4. d. M., betreffend die Unterſuchung
Zu hegen die Theilnehmer an dem am 22.

eſpro April d. J. in Halle ſtattgehabten Tu-
chul- mults bringen wir hiermit zur öffentlichen
g lich Kenntniß:

die daß nachträglich der Arbeiter Chri-
g zu ſtian Wilhelm Teller aus Halle
l ei- rechtskräftig neben dem Verluſt der
beru National Kokarde zu vier Monat
ihrbar Zuchthaus verurtheilt iſt.
rlehne Naumburg, den 25. Juni 1847.
e Zu- Kriminal-Senat des Königlichen
Zwei Ober-Landesgerichts.
ß hier von Leipziger.
ß das

Ver Hausverkauf.
Daß Das in der Harzgaſſe auf dem Neu-

iſchen, markt sub Nr. 1320 hierſelbſt belegene,
Mög- den v. Colbatzkyſchen Erben zu Burg

all zu Fehörige dreiſtöckige Haus mit Gärtchen,
bedarf ſoll auf
in ein den 13. Juli d. J. Vormittags 10 Uhr
Beur- jn meiner Expedition im Wege des Meiſt-
rhöch Zebots verkauft werden. Hypothekenſchein
landes And Verkaufsbedingungen liegen bei mir
geehr zur Einſicht bereit.

darauf Der Juſtiz- Commiſſar
4 a Gödecke. lichen deutſchen Blättern.
unſch h ä Verkehrs(iſtenes zu. W Saat- und Wollmarkt
Zeiten in Cöthen. S Halle zu wenden.
fortan Zur Tahble d'höte am Montag den
einem s. Juli d. J. ladet ſo freundlichſt als
wenn Fergebenſt mit dem Bemerken ein, daß

in die Kein Omnibus den ganzen Tag über
verne zur Beförderung meiner geehrten Gäſte
nach Fvon den Bahnhöfen und zurück bereits

daß, Fſteht. cfort H. Kruſe, Ger die S Hötel zum Prinz von Preußen. Intereſſe iſt.

m e ää ääDar- So eben erſchien und iſt bei C. A.
aß die Schwetſchke u. Sohn in Halle zu landes.
d mit haben:
keine Jur Geſchicht d Kritik drtheile Geſchichte un ritik deswel erſten Vereinigten Landtages

enheit der preußiſchen Monarchie. nu
el iſt s Heft. Einleitung. Thronrede Küche und Zubehör.
ihrt, und Antworts- Adreſſe. Das Monſtrum.

nicht gr. 8. geh. 6 Sgr. riers an.



Das Möbelmagazin von C. Detten-
born, große Markerſtraße und Kuhgaſ-
ſenecke Nr. 447, empfiehlt eine große Aus
wahl eleganter und einfacher Möbels, Spie-
gel und olſterwaaren, und mehrere in
dieſes Fach einſchlagende Artikel, unter der
Garantie der Dauer zu außerſt billigen
Preiſen, und werden ſolche wie bisher ge-
gen An und Abſchlagszahlungen verkauft
und vermiethet.

Halle, im Juni
Bekanntmachung.

Den 11. Juli d. J. Nachmittags 3 Uhr
will die Gemeinde Röglitz das ihr zuge-
hörige, noch in ſehr gutem Stande befind
liche Hirtenhaus nebſt Stallung und Gar
ten meiſtbietend verkaufen, wozu Kauf-
luſtige hiermit eingeladen werden. Die
Bedingungen ſollen im Termine bekannt
gemacht werden.

Röglitz, den 29. Juni 1847.
Der Ortsvorſtand.

Geſang-Unterricht.
Da ich mich als Geſanglehrer allhier

habilitirt habe, ſo empfehle ich mich einem
geehrten Publikum ganz ergebenſt.

Carl Pielke,
(Schüler von Joannes Mieckſch),

Brüderſtraße Nr. 221.

Der Miſſions- Hülfsverein für Halle
und die Umgegend wird ſein diesjähriges
Miſſionsfeſt Mittwoch den 7. Juli d. J.
Nachmittags um 3 Uhr in hieſiger Königl.
Schloß und Domkirche feierlich begehen,
und ladet alle ſeine lieben Mitglieder, wie
auch alle ſonſtigen Freunde des Miſſions-
werks freundlich zu einer zahreichen Theil-
nahme an dieſer Feſtfeier hierdurch ein.

Halle, den 14. Juni 1847.
Comité des e Miſſions-Hülfsvereins.

Das Neueſte
von Cigarren -Etuis, Brieftaſchen, Notiz-
büchern, Neceſſaires, Porte Monnaie, Al-
bums c. empfiehlt billigſt

J. G. Grosse.

1847.
Offerte.

Ein junger, gewandter Commis, der ſchon
in mehreren Häuſern ſervirt, ſucht eine
ſofortige oder auch ſpätere Stellung und
iſt es ihm gleich angenehm, in welcher
Branche.

Darauf Reflektirende werden gebeten,
ihre Adreſſen unter Chiffre A. B. poste
restante Halle gelangen zu laſſen.

Vieh- Verkauf. 50 Stück zur Zucht
taugliche Schafe ſind, wegen beendigter
Separation, ſowie 2 fünfjährige geſunde
braune Pferde, Wallachen, zu verkaufen
bei Franke in Schkeuditz.

Auf dem Vorwerk Gimritz bei Halle
ſtehen mehrere fette ſchlachtbare Kühe zum
ſofortigen Verkauf.

Sonntag Goncert in der Wein-
traube. Stadtmuſikchor.

Mauerſteine
fortwährend auf der Ziegelei Schlettau.

H. Fritſch.

Gutes langes Roggenſtroh iſt zu ver-
kaufen bei Waſſermann in Giebi-
chenſtein.

e Obſt- Verpachtung.
Die diesjährige Erndte von circa 150

Obſtbäumen, Aepfel, Birnen, Pflaumen
und Sauerkirſchen tragend, ſoll am 8. d.
M. Vormittags 11 Uhr auf der Ziegelei
am Weinberge öffentlich meiſtbietend ver-
pachtet werden.

Gebauerſche Buchdruckerei.

Bekanntmachung.Das früher Voigt'ſche Koſſathengut
ſammt zubehörigemNr. 1 Beiderſee,

B

Wein und Kirſchberge und ſämmtlichen
Aeckern inel. der Ernte,
oder Einzelnen weiter verkauft werden. Es

ſoll im Ganzen
l

RKoönig
iſt zu dem Behufe ein Licitationstermin auf B

den 5. Juli Vormittags 9 Uhr Dem K
im Gaſthauſe zu Beiderſee angeſetzt und Militai
werden Kaufluſtige dazu eingeladen. Hlioni

aiſerl
Künftigen Sonntag als den 4. Juli Peral-

d. J. ſoll auf dem Dörfling'ſchen Rit- Den R
tergut zu Stedten bei Schraplau die werleih
diesjährige Obſtnutzung an Kirſchen, Birnen, J!
Aepfeln und Pflaumen an den Meiſtbie- von C
tenden verpachtet werden. Die Bedingun- Pburg,
gen werden im Termine feſtgeſetzt. und A

Dunzelt. ind vo
Der G

Ein Laden mit Familienlogis iſt zu perod
vermiethen und Michaelis d. J. zu bezie- S
hen Klausthor Nr. 2166. Peig z

Dietrich, Bandagiſt, Leipzigerſtraße, v

empfiehlt Bandagen jeder Art. Augu
Gener(

Bekanntmachung. Königs
Ein junger ordentlicher Menſch von 21 lIing,

Jahren, welcher Reiten und Fahren gelernt Konigr
hat und mehrere Jahre als Bediente con- Wice-L
ditionirt hat, ſucht eine Stelle als Be- ſtein,
diente oder Kutſcher. Das Nähere iſt zu thum
erfahren Thalgaſſe Nr. 858 bei Madame Nach 8

Eckert. des Dhier a
Zwei Bienenſchwärme, ſehr volkreich,

ſowie Honig feinſter Waare, à Maaß 20 E
Sgr. à t 6 Sgr. (das 12te Maaß und haupt
12te W Rabatt) ſind ahzulaſſen bei Dentlic

Brachſtedt, den 30. Juni 1847. Gerin
Sam. Winter. en ma

ſchwin
Auf einer Domaine im Mansfeldſchenwird zum ſofortigen Antritt ein Verwalter auf d

geſucht, und iſt das Nähere hierüber Brü- Wales
derſtraße Nr. 219 eine Treppe hoch zu er ein ar

fragen. es ider K

Friſcher Kalk
am Dienstag den 6. Juli auf der Ziegelei nen
am Weinberge bei A. E. Lehmann. fern t

lichen
Einjährige Schweine verkauft der K

das Amt Helmsdorf. ben eRunſt
Theater in Lauchſtädt.

Sonntag den 4. Juli: Die Karls- fenſta
ſchüler, Schauſpiel in 5 Akten von in Ki
Heinrich Laube.

ſog.Die Direction badiſ
weſer
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Beilage zu Nr. 152 des Couriers, Hall. Zeitung für Stadt und Land.
Sonnabend, den Z. Juli 18M7.

Deutſchland.
Potsdam, d. 29. Juni. Seine Majeſtät der
König ſind aus Schleſien zuruckgekehrt.

Berlin, d. 1. Juli. Se. Maj. der König haben geruht:

Militair- Oberkommandanten zu Krakau, Grafen Caſti-
Hlioni, den Rothen Adler-Orden erſter Klaſſe, und dem dem
Raiſerlich oſterreichiſchen Hof-Kriegsrathe zugetheilten Ge-
Neral-Major, Ritter von Dreihann und Sulzberg,
den Rothen Adler-Orden zweiter Klaſſe mit dem Stern zu
verleihen.

Jhre Durchlauchten der Herzog und die Herzogin
von Schleswig-Holſtein-Sonderburg-Auguſten-
burg, ſo wie deren Kinder, die Prinzeſſinnen Auguſte
und Amalie und die Prinzen Friedrich und Chriſtian,
ind von Auguſtenburg hier eingetroffen. Se. Excellenz
Der Geheime Staatsminiſter Graf zu Stolberg-Werni-
Werode iſt aus Schleſien hier angekommen. Se. Durch-

Naucht der Prinz Albert zu Schwarzburg Rudol-
ſtadt iſt nach Rudolſtadt, Se. Durchl. der Fuürſt Lud-
wig zu Solms-Lich und Hohen-Solms nach Lich;
Se. Durchl. der Fürſt Heinrich LXXIV. zu Reuß-
Schleiz-Köſtritz nach Jankendorf, Se. Durchl. der Furſt
Auguſt von Sulkowski nach Reiſen, Se. Excellenz der
General -Lieutenant, General Adjutant Sr. Majeſtät des
Königs und Kommandeur der Garde-Kavallerie, v. Tump-
ing, nach Koblenz, Se. Excellenz der Oberburggraf des
Königreichs Preußen, v. Bruünneck, nach Trebnitz, der
Wice-Oberjagermeiſter Graf von der Aſſeburg-Falken-
ſſtein, nach Meisdorf, der Erb-Landmarſchall im Herzog-
thum Schleſien, Graf v. Sandretzky- Sandraſchuütz,
nach Breslau, und der Herzoglich Anhalt-Cöthenſche Lan-
Des-Direktions-Praäſident, v. Goßler, nach Cöthen von
hier abgereiſt.

Eine Berliner Correſpondenz in der „Elberf. Ztg.“ be-
hauptet aus »„authentiſcher Quelle daß eine „außeror-
Dentliche Miniſter -Kriſis bevorſteht und es ſich um nichts
Geringeres handelt, als um eine Portefeuilleny Depoſition
en masse, bei welcher nur der Name des Hrn. v. Bodel-
ſſchwingh nicht einbegriffen ſein durfte.“

Die Königin Victoria hat Hrn. v. Cornelius in Bezug
Jauf die Compoſitionen deſſelben fur den dem Prinzen von
Wales von unſerm Konig uüberſandten prachtvollen Schild
ſein äußerſt freundliches Schreiben zukommen laſſen, wel-
ſches in deutſcher Sprache abgefaßt und eigenhändig von
der Königin geſchrieben iſt. Unter Anderm ſagt die Koni-
ſgin: daß ſie hoffe, daß ihr Sohn, in deſſen Namen ſie
ſſchreibe, da er noch nicht ſchreiben könne, ſpäter durch ſei-
nen Kunſtſinn und durch ſeine Kunſtliebe den Beweis lie-
fern werde daß er eines ſolchen Geſchenkes ſeines König-
lichen Taufpathen würdig ſei. Prinz Albert, der Gemahl
der Königin, druckt dem Meiſter in einem beſonderen Schrei-
ben ebenfalls ſeine Bewunderung dieſes Werkes deutſcher
Kunſt aus.

Stettin, d. 30. Juni. Die Befeſtigung der Ha
fenſtadt Swinemunde iſt jetzt definitiv beſchloſſen und wird

in Kurzem beginnen.

Freiburg, d. 24. Juni. Jn dieſen Tagen waren die
badiſchen Miniſter, Herren von Duſch und Bekk hier an

weſend und unterredeten ſich mit den verſchiedenen Profeſ

ſoren, einzeln wie in corpore, zu verſchiedenen Malen.
Wie verlautet ſoll die Klage über die Uebergriffe der Je-
ſuitenpartei an hieſiger Hochſchule die Veranlaſſung gewe
ſen ſein; in der That gehen die Schüler Loyolas, vor al-
lem Anderen, mit nichts Geringerem um, als die hieſige
Univerſität ausſchließlich zu einer jeſuitiſchen zu machen,
worin weder die badiſche Regierung noch ſonſt Jemand mit
b kann dem es um Bildung und Menſchenwurde
zu thun.

Jtalien.
Rom, d. 17. Juni. Am 14. gab der Papſt dem

Sohne O“Connell's Audienz und gedachte Daniel O'Connell's
in den ehrendſten und anerkennendſten Worten. Als der
Beſucher, nachdem er die Füße des Papſtes gekuüßt hatte,
ſich erhob, ſagte Pius IX. zu ihm: Da ich das ſo lange
erſehnte Gluck entbehren muß, den Helden des Chriſten-
thums zu kuſſen, ſo laſſen Sie mich mindeſtens den Troſt
haben ſeinen Sohn zu umarmen! Mit dieſen Worten
druckte ihn der Papſt zweimal an ſein Herz. Er äußerte
auch den Wunſch, es moöge bekannt werden daß der feier-
liche Gottesdienſt fur O'Connell ausdrucklich von ihm an-
geordnet ſei und daß dem Verſtorbenen eine Leichenrede ge-
halten werden ſolle. Dieſe kirchliche Trauerfeier fur den
Agitator iſt auf den 25. Juni feſtgeſetzt.

Portugal.
Die in England eingegangenen neuſten Nachrichten aus

Liſſabon bis 19. und Oporto bis 21. Juni hat das
Dampfboot Hibernia“ uüberbracht. Obgleich die öffentliche
Ruhe in Liſſabon nicht aufs neue geſtöort wurde, war doch
die große Aufregung, welche daſelbſt beim Abgang der vo-
rigen Nachrichten herrſchte, noch keineswegs beſchwichtigt.
Die Nachricht daß diejenigen von Sa da Bandeira's Sol-
daten, welche ſich aus St. Ubes zurückgezogen hatten von
den Dragonern der Königin verfolgt und unbarmherzig nie-
dergehauen wurden hat nicht wenig dazu beigetragen, die
Anhänger der Volkspartei aufs neue zu erbittern. Beim
Abgang des Dampfboots von Oporto war die Escadre des
Admiral Parker vor dieſer Stadt noch nicht eingetroffen.
Man hoört, daß die Junta wie die Garniſon dieſes Platzes
geneigt ſind, ſich dem engliſchen Admiral, keineswegs aber
Saldanha oder den ſpaniſchen Truppen zu unterwerfen,
gegen welche letztere ſie vielmehr die Stadt im Fall eines
Angriffs hartnäckig vertheidigen wollen.

China.
Ueber die Vorgänge in Cochinchina enthält ein

Schreiben aus Havre, daß die franzoöſiſchen Kriegsſchiffe
zu Turane die cochinchineſiſche Flotte fanden, welche aus
ſieben bis acht nach europälſcher Weiſe bewaffneten Cor-
vetten und aus mehren Kanonenbooten beſtand. Die Man-
darine nahmen anfangs die Einladung an, zur Unterhand-
lung uüber einen Vertrag an Bord der Gloire zu kommen,
beſchloſſen aber hinterliſtiger Weiſe einen allgemeinen An
griff. Die Offiziere der Franzoſen wurden ans Land gela-
den, um ſie von ihren Schiffen fern zu halten; hier aber
benachrichtigte ſie ein chriſtlicher Cochinchineſe von Dem,
was ihnen drohe, und auf ſeinen Rath kehrten ſie an
Bord zurück. Nun begannen die Chineſen zu feuern, wur
den aber bevor eine Stunde vergangen war, durch Zer-
ſtorung ihrer meiſten Kriegsſchiffe gezuchtigt.
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Amerika.
Nach Berichten aus Neuyork bis zum 8. Juni, wel

che in der ungewöhnlich kurzen Zeit von 15 Tagen durch
das Packetboot Clay nach Liverpool gelangten, war Gene-
ral Worth noch ruhig im Beſitze von Puebla und es hieß,
daß Santa Anna an der Spitze einer anſehnlichen Streit-
macht zwiſchen ihm und der Hauptſtadt ſtehe. Eine aber-
malige Schlacht wurde erwartet. Die Niederlage des Ober-
ſten Doniphan hatte ſich noch nicht beſtätigt. Bei Vera-
Eruz hatten die Mexikaner einen Zug von 120 Gepackmaul-
thieren erbeutet.

Vermiſchtes.
Duüben, d. 30. Juni. Druückend ſchwer liegt auch

auf unſerer Stadt dies Jahr mit ſeiner allgemeinen Theu-
rung, die gerade fur uns um ſo fühlbarer iſt, als es hier
der ärmſten Familien ſehr viele giebt. Aber leider iſt zu
dieſem allgemeinen Uebel in der letzten Zeit noch ein beſon-
deres gekommen, ein mehrmaliges Ausbrechen und Umſich-
greifen des Feuers; denn ſeit dem 25. Mai bis geſtern ſind
wir viermal durch das Sturmgelaäut geſchreckt worden
und mußten ſehen, daß der Himmel uüber uns hochroth
durch das Auflodern der gierigen Flamme ſich faärbte, die
bald weniger, bald mehr Gebäude eingeäſchert hat.
Brannte zuerſt in der Nacht vom 25. zum 26. Mai ein
einzeln ſtehendes Haus mit ſeinen Nebengebäuden ab es
war eine Wollkämmerei ſo mußten wir am Morgen
des 4. d. M. ſehen, daß mitten in der Stadt ein Eckge-
bäude in Brand gerieth, der ſich nach zwei verſchiedenen
Richtungen hin ſo ſchnell verbreitete, daß in kurzer Zeit
6 Wohnhauſer theils in Aſche gelegt, theils niedergeriſſen
waren. Ein Gluck war es fur uns, daß an dieſem Mor-
gen viele Hülfe von den benachbarten Dorfern uns zueilte,
und daß zugleich die großte Windſtille herrſchte. Schon er-
heben ſich auf dieſen Brandſtätten die neuen Mauern.
Kaum hatten wir uns von dieſem doppelten Schreck erholt,
als der 23. d. M. das zweimal Erlebte wicderbrachte, in
dem in einer der erſten Morgenſtunden ein Eckhaus der
Topfergaſſe plötzlich in Flammen ſtand und von ihr in ſei-
nem obern Theile nebſt Hintergebäude ergriffen wurde; je-
doch gelang es, bald Herr des entfeſſelten Elementes zu
werden, da der Schwarzbach, welcher unmittelbar an die-
ſer Brandſtelle voruberfließt, das zum Loöſchen nothige Waſ-
ſer darbot. Vergebens war deſſen Nähe aber in den geſtri-
gen Abendſtunden. Denn kaum war in einer der Scheu-
nen, welche an ſeinem Ufer entlang auf der mittäglichen
Seite der Stadt ſtanden, und welche zum Theil mit Heu
und Stroh angefüllt waren, ein Feuerſchein ſichtbar ge-
worden, als die augenblicklich auch durchbrechende Flamme
ſich in wenigen Minuten rechts und links ſo ſchnell ver
breitet hatte, daß ſehr bald ungefähr 6 ſolcher Gebäude
ergriffen waren. Da trieb leider ein ſtarker Nordwind die
Gluth über die Eilenburger Straße mit ſolcher Gewalt, daß
nach etwa einer halben Stunde auch die zweite Reihe ahn-
licher Gebäude zu brennen begannen, und nun von neuem
eben ſo viele wie vorher in hellen Flammen ſtanden. Auf
beiden Seiten der genannten Straße ſieht ſomit heute der
zu uns Kommende, ehe er die Stadt ſelbſt betritt, nur
rauchende Trummer. So traurig der Anblick derſelben
iſt, ſo viel hin und wieder die Einzelnen dabei verloren
haben moöögen, ſo iſt's doch ein Gluck fur unſere heimge-
ſuchte Stadt, daß nicht ein entgegengeſetzter Wind eintrat,
oder daß nicht einige Wochen ſpaäter dies beklagenswerthe
Ereigniß erfolgt iſt, wo dann der ſehnſüchtig erwartete
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Erndteertrag eines großen Theiles der hieſigen Felder ver-
Wie und wodurch dieſe Verluſte

jetztaber unwillkurlich drängt ſich beim 3 J
ſammenſtellen der Umſtände die Befurchtung auf, daß ge-

nichtet worden wäre.
uüber unſere Stadt hereingebrochen ſind,
noch unbekannt;

iſt bis

ſtern der böſe Wille dabei im Spiele geweſen ſei. Mögen hekſte
die beklagenswerthen Erlebniſſe der letzten Wochen bei uns Hafer
zu einer zweckmäßigen Organiſation, ſo wie zu
energiſcher Handhabung der bei ſolchen Ereigniſſen I.
ſo unerläßlich nöthigen Loöſchanſtalten fuühren; möge aber eben
auch die Vorſehung vor Aehnlichem uns in Gnaden be en
hüten

Dem Herrn Einſender danken wir für ſeine Aufmerkſam W
keit und bitten ihn uns auch fernerhin Nachrichten mittheilen zu en

wollen. Die Redaktion. o88
Eiſenbahnen. GerſteLübeck, d. 28. Juni. Am 25. iſt hier die Nachricht ein- Hafer l

getroffen daß der Staatsvertrag zwiſchen Dänemark und Lübeck Mabsl
über den Bau einer Eiſenbahn nach Büchen abgeſchloſſen wor- wo

Epirituden ſei.

Fonds- und Geld-Cours.
Berlin den 1. Juli

Zf. Brief. Geld. Z3f. Brief. Geld.
St. SchuldSch. 31 931 925 Pomm. Pfndbr. 3 95 94
Seeh. Präm. K. u. Nm. do. 31 948Scheine. FSchleſiſche do. 31 (097Kur u. Neum. do. Lt. B. ga-Schuldverſchr. 31 88 rant. do. 3
Berliner Stadt
Obligat. 31 923

Wſtpr. Pfandbr. 3 938 93 Frdrchsd'or. 137 13
Großh. Poſ. do. 4 1101 Auguſtd'or. 12 11do. do. 31 93 Gold al marc.
Oſtpr. Pfandbr. 3 97 968 Disconto 31 4

Eiſenbahn Acrtien.

Volleing. Z3f. gf.Amſt. Rott. 4 (98! a bz. u. G. Rhein. Stm. 4 85 G
Arnh. Utr. 4 do. P. Obl. 4Brl. Anhalt. 4 116 G. do. v. St. gar 3
do. do. P. Obl. 4 Sächſ. Bair. 4 87 G.Berl. Hamb. 4 1085 bz. Sag.-Glog. 4 57 bz.
do. P. Obl. 4 do. P. Obl. 4Brl. Stettin 4 1098 bz. u. G. St. -Vohw. 4
Bonn Köln. 5 Thüringer. 4 1943 GBresl.Freib. 4 W.-B. C. -0. 4 86 B.
do. do. P. Obl. 4 Zarsk. Selo. 721 B.Cöth. Bernb. 4 sCr. Ob. Schl. 4 77 G Quittungs- SDüſſ. Elberf. 4 104 B. Bogen. S
do. do. P. Obl. 4 a 45Gloggnitz. 4
Hmb. Bergd. 4 Aach.-Maſtr. 20 83 bz.
Kiel-Alton. 4 1098 B. Berg. Märk. 50 853/, G.
Leipz. Dresd. 4 Berl. Anh. B. 45 105 G.
Magd. Hlbſt. 4 Bexb. Ludwh. 70, S
Magd. Leipz. 4 Brieg-Neiſſe. 55do. P. Obl. 4 Chemn. Riſa. 80 SN. Schl. Mk. 4 881 G. Köln Mind. 80 943/, G.do. P. Obl. 4 921 bz. d. Thür. V. 20
do. P. Obl. 5 11015 bz. Dresd. Görl. 90
Nrdb. K. F. 4 Löb. Zittau. 70OSchl. Lt. A. 4 105 B. Magd. Witt. 20 86 bz. u. B.
do. P. Obl. 4 Mecklenburg. 60do. Lt. B. 4 (99 G. Nordb. F. W. 60 731/, u. bz. u. G.

Potsd. Mgd. 4 98 bz. Rh. St. Pr. 70
do. P. A. B. 4 92' G. Starg. Poſ. 30 84 bz.
do. do. 5 11015, bz.

(Schluß der Börſe 3 Uhr.)
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r ver Getreidepreiſe. Fremdenliſte.u (Nach Berliner Scheffel und Preuß. Gelde.) Angekommene Fremde vom 1. bis 2. Juli.
Jetzt Jm Kronprinzen Hr. Kammerherr Baron Knigge a. Hannover.n Zu den 1. 5 6 Hr. Kammerrath Steinkopf a. Bernburg. Frau OAmtm. Jaß ge Weizen 4 27 bis 5 13 r 3 cobs a Fehrbellin. Hr. Major Baron v. Arnheim a. Wien.

Rögen toggen 4 r g 5 J Hr. Gutsbeſ. Schedlich a. Hirſchberg. Hr. Juwelier Knoblauchs e 3 3 22 7 a. Darmſtadt. Die Hrrn. Kaufl. Gruneberg a. Bremen, Voigt
l uns Fafer wo e 4 a. e h a. Berlin Heydenfeld a. Weimar, Spie zu tzing a. Nordhauſenniſſen I. Magdeburg, den 1. Juli. (Nach Wispeln.) Stadt Zürich: Hr. Praſident Maärkens m. Fam. u. Dienerſch. a.
aber Feizen 124 126 Gerſte Cöln. Hr. Rechtsgel. Claudius m. Gem. a. Lübeck. Hr. Majorb Roggen 42 Hafer e r Gruneberg a. Erfurt. Hr. Gutsbeſ. Schmidt a. Prag. Hr.n be Schauſp. Gabbe a. Wien. Hr. Buchhdlr. Erdmann a. Bonn.Getreidebericht. Berlin, den 1. Juli. Hr. r g. ſof uSchmidt a. Mareuil r. Profeſſor Steiner a. Moskau ierkſam W Wer t wie folge Hrrn. Dr. med. Chevallier u. Gar a. Livland. Die Hrrn-

len zu oggen 93, 96 u. 98 nach Quglitat. Kaufl. Hölterhof a. Cöln, Fleiſcher a. Lebnitz, Wolff u. Klus
pr. Juli/ Auguſt 74 berſte loco 70-72 guſt z

Lieferung pr. Juli 85 Bf.,
Goldnen Ring:

Oekon. Sarzarin

a. Berlin Schüttel a. Leipzig, Eſchenbach a. ErfurtFam. a. Kopenhagen.
Hr. Controleur Ridinger a. Brandenburg.

Hirdt m.

Hr.
a. Luüttenau. Hr. Geometer Farber a. Berlin.ht ein pofer o Aunalitet Die Hrrn. Kaufl. Wertheimer a. Bielefeld, Knauf a. Leig pzig.Lübech Rubbl e ſo. Goldnen Löwen Hr. Paſtor Ringeltaube m. Tochter a. Peitz.

i wor F. Herbſt i „ß. Hr. Lehrer Rosler a. Wichmar. Hr. Dr. Strönhagen a. CurEpiritus loco 29 bz., p. Juli Aug. 30 Bf. land. Hr. Muhlenbeſ. Keipert a. Berlin. Die Hrrn. Kaufl.
Dannenbrun a. Kopenhagen, Geling a. Magdeburg.Kanal-Liſt en. Den Finow Kanal paſſirten am 30. Juni Schwarzen Bär: Die Hrrn. Kaufl. Pfabe a. Berlin, Muthreich

o Wſpl. Weizen 1358 Wſpl. Roggen, 63 Wſpl. Hafer, 4382 Etr. a. Bleicherode, Aron a. Raguhn. Hr. Fabrik. Marcus a. Gu
Mehl. ben. Die Hrrn. Oekon. Kayſer a. Muünden, Reſſer a. Erfurt.F r Stadt Hamburg Hr. Kaufm. Wächter u. Frl. Ritter a. Berlin.Die Hrrn. Kaufl. Bachmann a. Wittenberg, Wernthal a. Nord

94 Waſſerſtand der Saale bei Halle. Krauſe a. Stettin. Hr. Fabrik. Leonhardt a. Mag-
97 am 1. Juli Abends 6 Uhr am Unterpegel 5 Fuß Zoll. Zur Eiſenbahn Hr. Baron v. Arnim a. Pommerau. Hr. Maj

joram 2. Juli Morgens 6 Uhr am Unterpegel 5 Fuß Zoll. Arnim u. Hr. iel v. Seriin vr Inſgektor
gel a. Arendor ie Hrrn. Kaufl. umenthal u. SiegeWaſſerſtand e Elbe bei Magdeburg a. Kaſſel, Heyne, Kanter u. Lehne a. Berlin. Hr. Schiffseigner

z5 am 1. 19 J unter 0. Mann a.e e W e S e e e h x 7Bekanntmach ungen. dingungen in unſerer Gegſſeatge einzu Beſte Kokos ſo wie andere Seifen,

Bekauntmachun ſehenden Taxe, ſoll nebſt Waſch und Badeſchwämmen, billigſt
er. am 22. Juli Vormittags 11 Uhr bei Wittwe Scheibner.Von dem Juſtizrath Müller iſt eine im Gaſthof Alt dt ſubhaſttMuthung auf Eiſenſteine aus einer Fund- werden e zu ranſt ä ſubhaſtirt tFrube und 1200 Maaßen Feld bei Langen Friſche Salzbutter billigſt bei

dogen beim Königl. Bergamte Wettin ein Meinen werthen Geſchäftsfreunden die Wittwe Scheibner.
Slegt, und der DomainenFiskus zur Er ergebene Anzeige, daß am heutigen Tage die
Färung aufgefordert worden, ob derſelbe Herren Eduard Lierſch und Hermann Alle Tage friſch gebrannten Kaffee bei
on dem Mitbaurechte zur Hälfte Gebrauch Pöhnitzſch mein Verladungsgeſchäft, je Wittwe Scheibner,

achen wolle. Der DomainenFiskus be doch ohne Activa und Paſſiva, übernom gr. Steinſtraße Nr. 130.
Sſichtigt nun, dieſes Mitbaurecht und das men haben, um ſelbiges für eigne Rech- JRraus zu erwerbende Bergwerks-Eigen nung fortzuſetzen. Für das mir bisher be Vom erſten October an iſt gr. Steinſtr.
um zum öffentlichen Verkauf zu ſtellen. wieſene Vertrauen hiermit beſtens dankend, Nr. 130 Wohnung von 2 bis 3 Stuben
Der Licitations Termin iſt auf den 26. bitte ich daſſelbe in gleichem Maaße auf nebſt Zubehör bei mir zu vermiethen.n J. 10 Uhr Vormittags vor hieſi meine Herren Nachfolger übertragen zu Wittwe Scheibner.

em Königl. Rentamte anberaumt, dahero wollen.ſie Kaufluſtige dazu einfinden wollen, und Halle, d. 1. Juli 1847. Betten und Federnverkauf.
Kerden im Termine die nähern Bedingun

en bekannt gemacht werden.
Salle, den 2. Juli 1847.

Königl. Rentamt.
Dahlſtröm.

Freiwilliger gerichtlicher Verkauf.
Patrimonialgericht Altranſtädt.
Das im Dorfe Altranſtädt suhbz. u. G. Rr. 9 belegene Bauergut mit den Feld

grundſtücken, zuſammen abgeſchätzt auf

42380 Thlr. 13 Sgr. Pf.zufolge der nebſt Bypetvee ſchen und Be

Ernſt Friedrich Sachßens Wittwe.
Auf Obiges Bezug nehmend, bitten wir

unſer Unternehmen durch gütige Zuwen-
dung unterſtützen zu wollen.

Lierſch Pöhnitzſch,
ſonſt E. F. Sachßens Wittwe.

Bad Wittekind.
Heute, Sonnabend den Z. Juli, Concert.

Stadtmuſikchor.
Funkens Garten.

Montag den 5. d. Concert.
Stadtmuſikchor.

Jch zeige hierdurch ergebenſt an, daß
eine große Auswahl neuer rother und blauer
Federbetten, ein und zweiſchläfrige, Herr
ſchafts- und Geſindebetten, vorräthig ſind
und die billigſten Preiſe geſtellt werden.
Neue geriſſene böhmiſche Bettfedern, das
Pfund 12, 15, 18, 20 und 25 Sgr.
und Daunen, das Pfund 1 Thlr. und
1 Thlr. 5 Sgr., ſind in beſter Waare an
gekommen und immer vorräthig.

Lange, Betthändler.
Halle, Trödel Nr. 768, 3 Häuſer vom
Roland, dem Bäckermeiſter Herrn Jungk

gegenüber.



Der Miſſions-Hülfsverein für
Alsleben und die Umgegend
feiert ſein diesjähriges Miſſions-

Mittwoch den 1A. Juli in
er Kirche zu Höhnſtedt. Der

Gottesdienſt beginnt Nachmits-
tags 2 Uhr. Die Predigt hält
der Paſtor Appuhn aus Alten-
hauſen, den geſchichtlichen Be
richt der Paſtor Ahlfeld aus
Alsleben. Die Lieder zum Feſte
werden eigens gedruckt.

Fünf Thaler Belohnung erhält derje-
nige, welcher eine am 28. d. M. verloren
gegangene Brieftaſche, deren Deckel mit
Perlen geſtickt und durch den goldge-
ſtickten Namen R. M., ſowie durch einen
buntgeſtickten Vogel geziert war, und die
35 Thlr. ungefähr in Coupons enthielt,
den Beſitzer zurückerſtattet. Der ehrliche
Finder gebe dieſe Brieftaſche Martinsberg
Nr. 1553b ab.

Ein junger Mann, welcher ſich dem
Kaufmannsſtande zu widmen wünſcht, kann
in einem Material- Geſchäft unter günſtigen
Bedingungen ſofort placirt werden. Nähe-
res auf frankirte Briefe sub L. W. Nr. I.
durch die Expedition des Couriers.

Auction.
Mittwoch den 7. d. Nachmittags 1 Uhr

ſoll am großen Berlin Nr. 433 eine Par-
tie Porzellan, als: Kaffee und Theeſervice,
Kannen und Taſſen, div. Töpfe, Menagen,
Spielzeug ferner: 254 Stück feine Tape-
ten verſchiedener Muſter, 2 gr. eiſerne
Waſſerkeſſel (25 bis 30 Quart), 2 große
Schraubſtöcke, Möbels, ſehr gute Federbet-
ten, Wäſche, Gefäße u. dgl. mehr, meiſt-
bietend verkauft werden.

J. H. Brandt.

2 fehlerfreie Arbeitspferde, Füchſe, 7 und
9 Jahr alt, groß und ſtark gebaut, nebſt
complettem Geſchirr, ſo wie zwei Leiter
wagen erſterer mit breitem Rad, letzterer
ein und zweiſpännig, ſind zu verkaufen.

Nähere Auskunft ertheilt Herr Poſthal-
ter Löffler in Naumburg a. S.

E. Für Damen.
Das Neueſte in Pelerinen Chemiſetts,

Klappen 2c. glatt und geſtickt, in Battiſt,
Tüll und Linon, empfiehlt in der größten
Auswahl zu Fabrikpreiſen

Händler, gr. Ulrichsſtraße Nr. 70.

Sonntag den 4. Juli Ball, wozu er-
gebenſt einladet

Fr. Petzold in Schwittersdorf.
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Eine große Auswahl ein und zwei-
ſchläfrige Federbetten, neue und gebrauchte,
ſind fortwährend zu haben bei

C. Ernſt, Trödel Nr. 780.

Die erſten neuen Emdner
Madjes-Heringe, ſehr fett, weich
und äußerſt delikat im Geſchmack, erhielt
ſo eben G. Goldſchmidt.

10,000, 6000, 2000, 1000, 500 Thlr.
ſind auszuleihen durch den Aktuar Dan-
cker in Halle, Schmeerſtraße Nr. 480.

Funkens Garten.Sonntag den 4. Juli Militair-
Concert. Anfang 4 Uhr.

Friſcher Kalk Dienstag den 6. Juli in
der Kirchner'ſchen Ziegelei am Klausthor.

Großes Concert
in Köſen

Sonntag den 4. Juli 1847,
gegeben vom Muſikchor des Hochlöblichen
31ſten Jnfanterie- Regiments aus Erfurt
unter Leitung des Herrn Muſik-Directors
Lohſe.

Das Muſikchor wird zur Mittagstafel
ſchon hier ſein.

Um recht zahlreichen Beſuch bittet er-
gebenſt

H. Kronefeld im Kuchengarten.

Feinſten franzöſiſchen Weineſſig à Bout.
7 Sgr. empfiehlt Carl Kramm.

Dienstag den 6. d. friſcher Kalk. Auch
ſind jetzt Mauer und Dachſteine vorräthig.

Stegmann.

Wohnungs-Veränderung.
Daß ich nicht mehr am Bauhof, ſon

dern Leipzigerſtraße Nr. 303 neben dem
Stadtſchießgraben wohne, zeige ich einem
geehrten hieſigen und auswärtigen Publi-
kum ergebenſt an, und empfehle mich fer-
ner, alle Sorten Schrauben, ſowie alle in
dieſes Fach ſchlagende Beſtellungen anzu
nehmen.

Auch ſind alle Sorten Nagel ſtets vor-
räthig.

Ferdinand Ulrich,
Nagelſchmidt und Schrauben Fabrikant.

Jch wohne von heute ab Mag
deburger Chauſſee Nr. 7.

O. Recke, Maurermeiſter.

Montag den 5. Juli
keine Bürger-Verſammlung.

Gebauerſche Buchdruckerei.

e Stücken-Kohlen. tMehrſeitige Anfragen veranlaſſen mich
zu der Bekanntmachung daß gegenwärtig

bei
Nietleben Stückenkohlen in abgetrockne
tem Zuſtande, und zwar in ſo bedeuten

daß jedes

Bedürfniß damit befriedigt werden kann.
Zugleich erlaube ich mir zu bemerken, daß
dieſe Kohlenſorte nur dann den vollſtändi
gen Effect gewährt, wenn dieſelbe gehörig

Die jetzige Jah-
reszeit iſt daher zur Anfuhre die geeig

auf der Neuglücker Vereins Grube

der Quantität vorräthig ſind,

trocken verbrannt wird.

netſte.

Halle, den 1. Juni 1847.
Friedr. Boltze,

a 43 e D r v a die n JS n

Lehnsträger der Neuglücker Vereins Grube

Compagnon-Geſuch.
Zu einem ſehr lebhaften Material-, Ta-

back- und Branntwein- Geſchäft an der vor-
theilhafteſten Lage, das jährlich circa 7000
Thlr. Umſatz macht, und eine Deſtillation
und Eſſig- Fabrik zu entriren beabſichtigt e
wird ein Compagnon geſucht, der gegen
hypothekariſche Sicherheit 1000 bis 1500
Thlr.
kann.

fleiſch in Merſeburg.

Holz- Auetion.
Montag den 5. d. M. Nachmittags 2

einlegen und die Reiſen beſorgen

Näheres ſagt Herr Secretair Rind-

Uhr ſoll auf meinem Zimmerplatze altes
zum Theil noch brauchbares Bauholz, Bret-
ter, Latten, Thüren, Gitter, Brennholz
und Späne meiſtbietend verkauft werden.

Kreye, Zimmermeiſter.

Ein erfahrener Brenner wird zu ſofor-
tigem Antritt geſucht auf dem Rittergut

Derſelbe hat ſich JTiefenſee bei Düben,
perſönlich zu melden. Hinderſin.
SCGGGSGSGSGSIGWGWCGCGGSS

Familien Nachrichten.
Verlobungs- Anzeige.

Die Verlobung unſerer Tochter Al-
bertine mit dem Buchhändler Herrn
Friedrich Buſſenius aus Leipzig
zeigen wir Freunden und Bekannten ſtatt
jeder beſondern Meldung hiermit ergebenſt an.

Merſeburg, den 27. Juni 1847.
Kaufmann Rudow und Frau.

Verlobungs- Anzeige.

und Freunden nur auf dieſem Wege
Weimar und Köſen,

den 29. Juni 1847.
Thereſe Zapfe.
Herrmann Weber.

Als Verlobte empfehlen ſich Verwandten
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